Schitzengesellschaften Jegenstorf-Minchringen — Lyssach — Zauggenried-Kernenried

Anhan g 1 zum ,Organisationsreglement EFS“ Miinchringen

Schiessdaten / Schiesszeiten

1. Grundlagen

2. Vorschiessen

3. Werbung

4. Hauptschiessen

5. Kodnigsausstich
6. Vorschiessen
7. Vorlbung

8. Vorrangierung

9. Rangierung

10. Munition

11. Abrechnung Biro

12. Allgemeines

Reglement flur das Eidg. Feldschiessen 300m des SSV

Merkblatt betreffend Schiessen durch Jugendliche ab 10 Jahren
Verordnungen des EMD

Das Feldschiessen erfolgt an den vom SSV verbindlich festgelegten Daten
~Hauptschiessen”

Fur Schitzinnen und Schitzen welche am Hauptschiessen verhindert sind,
wird ein Vorschiessen auf dem offiziellen Schiessplatz durchgefiihrt
Vorschiessenden ist es nicht gestattet, am gleichen Anlass vorgéngig zu
Uben

Die Uberregionale Werbung fiir das EFS erfolgt durch den OASSV
Die regionale Werbung fir das EFS ist Sache der einzelnen Vereine

Freitag 18.00 — 20.00 Uhr Massgebend sind die Schiess-

Samstag 15.00 - 18.30 Uhr zeiten im Jahresprogramm der
Vereine

Samstag Ab 19.00 Uhr

Vorwoche 18.30-19.30 Uhr »1ag" siehe Jahresprogramm

Vorwoche 18.00 — 20.00 Uhr »1ag" siehe Jahresprogramm

Ab Voriibung wird im Schitzenhaus eine Liste aufgelegt, auf welcher Vor-
rangierungen fur die Hauptschiessdaten gemacht werden kénnen
Es ist nicht gestattet, ganze Feuer zu reservieren

Vor Ort durch Abgabe des Standblattes

Die Schlossschiitzen stellen die Munition zur Verfligung
Die Munitionsverwalter der beteiligten Vereine sprechen sich betreffend
Ruckerstattung der Munition ab

Die Vereine beteiligen sich — nach Schiessende - in Absprache mit dem
Buroverantwortlichen an der Abrechnung.

Fur eine Anderung dieses Reglements bedarf es die Mehrheit der Vereine

Schiesszeiten werden auch unter http://www.schlossschiitzen.ch/ publiziert
Das Reglement kann anschliessend an das EFS fir das folgende Jahr an-

gepasst werden

Ertelldatum:31.08.2015mr

EFS_Anhénge_zu EFS OR Miinchringen_20160323_ver01.docx


http://www.schlossschützen.ch/

Schitzengesellschaften Jegenstorf-Minchringen — Lyssach — Zauggenried-Kernenried

Anhan g 2 zum ,Organisationsreglement EFS“ Miinchringen

Reglement Konigsausstich

1. Sinn und Zweck e Mit dem Ausstich soll der sportliche Wettkampf und die Kameradschaft
am Eidgendssischen Feldschiessen geférdert werden

2. Teilnahmeberechtigt e Schiitzinnen und Schiitzen welche das EFS auf dem ,Schiessplatz Miin-
chringen“ am Hauptschiessen geschossen haben
¢ Schitzinnen oder Schiitzen welche am Vorschiessen teilnehmen, werden
zum Ausstich nicht zugelassen, ausgenommen Funktionéare

3. Kategorien

U 20 (Jugendliche, Junioren)
U 20 (Elite, Senioren, Veteranen, Senior Veteranen)

4. Qualifikation

U 20 pro Verein die Ranghochste oder der Ranghdchste, sowie zusétzlich
die funf Ranghtchsten der Gesamtrangliste
U 20 pro JS-Kurs die Ranghdchste oder der Ranghdchste, sowie die vier
Ranghochsten der JS-Gesamtrangliste
¢ Bei Punktgleichheit entscheidet:

1. das bessere Schnellfeuer

2. das Total der beiden Kurzfeuer

3. das hoéhere Alter
e Kann oder will eine Schitzin oder Schiitze am Ausstich nicht teilnehmen,
so qualifiziert sich der oder die Nachstrangierte

5. Rangierung e EFS-Schitzenkonig wird die Schiitzin oder der Schitze welcher das
hochste Ausstich-Resultat erzielt
¢ Rangierung bei Punktgleichheit analog ,4. Qualifikation*
6. Ausstich Der Ausstich findet am Samstag um 19.00 Uhr statt
Die Qualifizierten melden sich im Blro an
Zu spét erscheinende werden zum Ausstich nicht mehr zugelassen
Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen, sich tber eine mdgliche
Qualifikation zu informieren

7. Programm o EFS-Programm nach Kommando ohne Probeschiisse
¢ Die Feuereinteilung des Ausstichs erfolgt durch die Kreisleitung per Los

8. Munition / Kosten e Jeder Verein stellt anteilmassig die Munition gratis zur Verfligung
e Der Konigsausstich ist nicht Entschadigungspflichtig

9. Preise e Pro Kategorie erhalten die Gewinner einen gravierten Zinnbecher mit der
Aufschrift ,EFS Schitzenkonig JJJJ“ oder ,EFS Schiitzenkonig JS JJJJ*
e Die Kosten fur den Zinnbecher tGibernimmt der Verein des Siegers
¢ Die Beschaffung und Gravierung der beiden Zinnbecher obliegt der Kreis-
leitung

10. Allgemeines e Fur eine Anderung dieses Reglements bedarf es die Mehrheit der Vereine
e Das Reglement kann anschliessend an das EFS fur das folgende Jahr
angepasst werden

Ertelldatum:31.08.2015mr EFS_Anhange_zu EFS OR Minchringen_20160323_ver01.docx



Schitzengesellschaften Jegenstorf-Minchringen — Lyssach — Zauggenried-Kernenried

Anhan g 3 zum ,Organisationsreglement EFS“ Miinchringen

Festwirtschaft

1. Abmachung

2. Betrieb

3. Schitzenstube

4. Sanitére Einrichtung

5. Entschadigung

6. Festwirt Zustandig

7. Allgemeines

Die drei in der Kreisleitung EFS-Munchringen beteiligten Verein vereinba-
ren, dass die Festwirtschaft alternierend im Zweijahresturnus betrieben
wird

Zu diesem Zweck schliessen sich Lyssach mit Zauggenried-Kernenried
zusammen

2016 Schlossschitzen Jegenstorf-Minchringen

2017 Lyssach / Zauggenried-Kernenried etc.

Verzichtet in einem Jahr eine Gesellschaft auf das Recht der Durchfih-
rung, Ubernimmt turnusgemass der nachste Verein

Die Bewirtung an der Voriibung und am Vorschiessen tbernehmen im-
mer die Schlossschiitzen

Die Schlossschitzen tberlassen die gesamte Infrastruktur (Glaser, Grill,
Zelt, Banke etc.) den durchfihrenden Vereinen

Die Schitzenstube ist gereinigt zurlickzugeben

Zusténdig fur die Schutzenstube ist Paul Schenk von den Schlossschiit-
zen Tel. 079 652 41 74

Die Sanitaren Einrichtungen stehen zur Verfiigung
Unterhalt und Reinigung obliegen dem Festwirt

Fur die Benutzung der gesamten Infrastruktur wahrend dem EFS werden
die Schlossschitzen von den durchfiihrenden Verein mit CHF 150.00
entschadigt

Zusatzliche notwendige Infrastruktur (Kihlwagen, Zelte etc.)

Fur den Auf- und Abbau einer zusétzlichen Infrastruktur
Service-Personalrekrutierung und Entschadigung
Entschadigung Schitzenstube an die Schlossschiitzen

Die Preisgestaltung fir Essen und Trinken

Das Angebot an Getrédnken und Essen festlegen

Gestaltung des Rahmenprogramms auf eigene Kosten

Den erwirtschaftete Gewinn/Verlust mit Partnerverein abrechnen
Die unbeteiligten Verein sind bei einem Verlust nicht haftbar

Fur ein allfélliges Festzelt steht der geteerte Parkplatz zur Verfiigung

Fur eine Anderung dieses Reglements bedarf es die Mehrheit der Vereine
Das Reglement kann anschliessend an das EFS fur das folgende Jahr
angepasst werden
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Schitzengesellschaften Jegenstorf-Munchringen — Lyssach — Zauggenried-Kernenried

Anhan g 4 zum ,Organisationsreglement EFS* Miinchringen

Versionen Chronologie

Organisationsreglement EFS auf dem Schiessplatz SAMJ Munchringen ab 2012

Neu Geéandert Dokument Name Grund Verfasser Prog
27.02.2012 EFS-OR-20120301mr.doc Neufassung = René Miiller, FSLy | Word
31.08.2015 | ESF_OR_20150831 ver01l1.docx Anderung René Miiller, FSLy = Word
23.03.2016 | ESF_OR_20160323_ver01.docx Genehmigt René Muller, FSLy | Word
EFS Sitzung
Anhéange zum ,,Organisationsreglement EFS“ Minchringen
Neu Geéandert Dokument Name Grund Verfasser Prog
27.02.2012 | 25.06.2012 = Anhang+zu+Organisationsreglement Neufassung = René Miiller, FSLy | Word
+EFS2012mr.doc
25.06.2012 EFS-Anhénge-zum-OR EFS Miinchringen Anderung René Miiller, FSLy : Word
31.08.2015 | EFS_Anhange_zu EFS OR Anderung René Miiller, FSLy | Word
Munchringen_20150831_ver01.docx
23.03.2016 | EFS_AnhangeOzu EFS OR Genehmigt René Miller, FSLy | Word
Munchringen_20160323_ver01.docx
EFS Sitzung
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